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HBO
§ 3 Allgemeine Anforderungen

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen é sind 
so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten , dass 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, 
Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet 
werden.



EnEV
§ 1 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Zweck dieser Verordnung ist die Einsparung von Energie in 
Gebäuden. In diesem Rahmen und unter Beachtung des gesetzlichen 
Grundsatzes der wirtschaftlichen Vertretbarkeit soll die Verordnung 
dazu beitragen, dass die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung, 
insbesondere ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand bis zum Jahr 
2050, erreicht werden...



EnEV
§ 9 Änderung, Erweiterung und Ausbau von Gebäuden

(1) Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen von Gebäuden 
Änderungen im Sinne der Anlage 3 Nummer 1 bis 6 ausgeführt
werden , sind die Änderungen so auszuführen, dass die 
Wärmedurchgangskoeffizienten der betroffenen Flächen die für 
solche Außenbauteile in Anlage 3 festgelegten Höchstwerte der 
Wärmedurchgangskoeffizienten nicht überschreiten ....

(KEINEautomatische Befreiung für Denkmäler , aber Befreiung bei 
Auflagen durch das Denkmalamt oder Befreiung auf Antrag möglich !)



Erst wenn mehr als 10% eines Bauteils saniert wird, kommt 
die EnEV zur Anwendung!

} Fassade erforderlich U - Wert 0,24 ca. 12 cm Dämmung

} Dach erforderlich U - Wert 0,24 ca. 12 cm Dämmung
oder Sparrenhöhe

} Fenster erforderlich U - Wert 1,3   2- fach Verglasung



Quelle: Fraunhofer - Institut für Bauphysik







Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

- Förderung u.a. von:
Energieberatung vor Ort
Elektromobilität
Heizen mit Erneuerbaren Energien
Heizungsoptimierung
Energieberatung im Mittelstand



Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

- Förderung von:
Energieberatung vor Ort

Haus- und Wohnungseigentümer 
profitieren von attraktiveren Zuschüssen 
für Vor - Ort - Energieberatungen. Damit 
wird es noch leichter, eine fundierte 
Informationsgrundlage über energetische 
Sanierungen von Gebäuden zu erhalten.

Das BMWi zahlt bis zu 60 Prozent der förderfähigen Beratungskosten , 
höchstens 
800 Euro für Ein - oder Zweifamilienhäuser und 
1.100 Euro für Wohngebäude mit drei und mehr Wohneinheiten.

http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Vor_Ort_Beratung/vor_ort_beratung_node.html

